
 

An die 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 

Wien, am  14. Jänner 2016 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

 

 

Der Abgeordnete zum Nationalrat Zanger und weitere Abgeordnete haben am 16. November 2015 

unter der Nr. 7039/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend der Follow-up-

Überprüfung bzgl. Nachhaltiger Güterverkehr – Intermodale Vernetzung gerichtet. 

 

Diese Anfrage beantworte ich wie folgt: 

 

Zu Frage 1: 

 Warum wurde die Empfehlung eine Kosten-Nutzen-Überprüfung der Förderungsprogram-
me und Infrastrukturzuschüsse durchzuführen, nicht umgesetzt? 

 

Der Rechnungshof erachtete es in seinem Bericht vom Mai 2012 „Nachhaltiger Güterverkehr – 

Intermodale Vernetzung“ unter TZ 37.2 ausdrücklich „als positiv, dass nahezu 100% der eingesetz-

ten Fördermittel durch Evaluierungen abgedeckt waren“. Es ist im Zusammenhang mit einer Kos-

ten-Nutzen-Überprüfung der Förderungsprogramme ausdrücklich festzuhalten, dass für die einzel-

nen Programme sehr wohl diesbezügliche Evaluierungen vorliegen. 
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Was der Rechnungshof in seiner Follow-up-Überprüfung „Nachhaltiger Güterverkehr - Intermodale 

Vernetzung“ vom August 2015 unter TZ 14 unter Schlussempfehlung (2) darüber hinaus fordert, ist 

ein Vergleich der verschiedenen Maßnahmen hinsichtlich ihrer Kosten-Nutzen-Relationen. Seitens 

des bmvit ist hierzu anzumerken, dass die umfassenden Maßnahmen zur Förderung des Kombi-

nierten Verkehrs nur als Bündel ihre gesamte verkehrspolitische Wirkung entfalten können. Wäh-

rend Infrastrukturmaßnahmen für die Schiene die Grundlagen für effiziente Verkehrsdienste mit 

diesem Verkehrsmittel schaffen, definieren ordnungspolitische Maßnahmen den rechtlichen Rah-

men, der die Nutzung des Verkehrsträgers Schiene regelt und im Vergleich zum Straßengüterver-

kehr (der in erheblichem Ausmaß von nicht internalisierten externen Kosten profitiert) auch erleich-

tert. Darüber hinaus werden seitens des bmvit zusätzliche finanzielle Anreize, einschließlich der 

Terminal- und Anschlussbahnförderung, eingesetzt, um eine möglichst umfassende Nutzung alter-

nativer Verkehrsträger für den Güterverkehr sicherzustellen. Diese finanziellen Anreize decken 

wiederum unterschiedliche Aspekte des Kombinierten Güterverkehrs ab, die sich gegenseitig er-

gänzen bzw. in Wechselwirkung zu einander stehen. Das Maßnahmenpaket zur Forcierung des 

Kombinierten Verkehrs setzt somit auf drei völlig unterschiedlichen Ebenen an, die miteinander per 

se nicht substituierbar und vergleichbar sind. Es ist jedoch offensichtlich, dass nur ein Maßnah-

menpaket, das alle drei Bereiche abdeckt und an möglichst vielen „Schnittstellen“ bzw. „Einstiegs- 

und Betriebshürden“ des Kombinierten Verkehrs ansetzt, eine umfassende Wirkung erzielen kann. 

Dass das verkehrspolitische Maßnahmenbündel in Österreich greift, zeigt die Modal Split-

Entwicklung nach der Wirtschaftskrise. Trotz der für die Schiene schwierigen wirtschaftlichen Ent-

wicklung konnte in Österreich der Modal Split-Anteil der Schiene weitgehend gehalten werden. 

 

 

Zu Frage 2: 

 Aus welchem Grund werden die Terminalausbaupläne, wie vom RH angeregt, nicht in re-

gelmäßigen Abständen auf allfällige Über- oder Unterkapazität überprüft und an die aktuel-

len Anforderungen angepasst? 
 

Die Aktualisierung des Terminalkonzeptes wird derzeit – den Empfehlungen des RH nachkom-

mend – erstellt. Die Ergebnisse werden in etwa zur Jahresmitte 2016 vorliegen. 
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Zu Frage 3: 

 Aus welchem Grund wurden keine Maßnahmen gesetzt, um Parallelförderungen wie bei 

dem Projekt „Pilotprogramm Wasserstraße Donau“ künftig zu verhindern? 

 
Zunächst ist festzuhalten, dass unterschiedliche Zielsetzungen und Wirkungskorridore der einzel-

nen Instrumente grundsätzlich keine Überschneidungen bzw. Doppelgleisigkeiten zulassen und 

somit das Risiko, dass gleiche Inhalte aus unterschiedlichen Programmen ohne Abstimmung ge-

fördert werden, nahezu ausgeschlossen ist. In diesem Zusammenhang ist es selbstverständlich, 

dass für sämtliche Programme im Vorfeld der Erlassung bzw. Änderung der jeweiligen Förderricht-

linien eine enge inhaltliche Abstimmung mit den anderen inhaltlich betroffenen Fachabteilungen 

des bmvit erfolgt.  

 

Zu dem konkret genannten „Pilotprogramm Wasserstraße Donau“ ist anzumerken, dass dieses 

Programm mit Ende Juni 2013 ausgelaufen ist und in diesem Rahmen daher keine weiteren För-

derungen erfolgen. 

 

Auch die Programmlinie I2V ist als Teil des Forschungsförderungsprogramms IV2Splus 2011 in die 

5. und letzte Ausschreibung gegangen und damit ausgelaufen. 2012 wurde das neue Forschungs-

förderungsprogramm „Mobilität der Zukunft“ ins Leben gerufen. In Mobilität der Zukunft stehen die 

Instrumente (Projektarten) „Sondierungen - Vorhaben zur Vorbereitung von kooperativen For-

schungs- und Entwicklungsprojekten“, „Kooperative Forschungs-und Entwicklungsprojekte“ und 

„Forschungs- und Entwicklungsdienstleistungen“ zur Verfügung. Die Projektart „Konzeptinitiative“ 

ist kein Element mehr von „Mobilität der Zukunft“. Das neue Forschungsförderungsprogramm zielt 

auf Forschungsprojekte, die mittel- und längerfristig wesentliche Lösungsbeiträge für mobilitätsre-

levante gesellschaftliche Herausforderungen erwarten lassen. „Mobilität der Zukunft“ zielt weder 

auf die Förderung von Studien und Konzepten ab, die der unmittelbaren Vorbereitung von innova-

tiven Liniendiensten im Kombinierten Verkehr dienen (Business Plan), noch auf Studien und Kon-

zepte, die intermodale Verkehre unter Einschluss der Donauschifffahrt vorbereiten, erweitern und 

verbessern. Parallelförderungen sind somit weiterhin von Vornherein ausgeschlossen. 
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Zu Frage 4: 

 Warum wurde keine Potenzialanalyse einer Ausweitung der Förderung von Forschung und 

Innovation im Bereich der Verkehrsverlagerung auf Schiene und Wasser, wie vom RH 

empfohlen, durchgeführt? 
 
Um die Fragestellung der Ausweitung von Forschung und Innovation im Bereich der Verlagerung 

des Güterverkehrs auf die Schiene aus Forschungs-, Technologie- und Innovationssicht zu behan-

deln, wurde im Themenfeld Gütermobilität im F&E-Programm „Mobilität der Zukunft“ 2013 eine 

Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung zum Thema „Kombinierter Güterkehr – Aufzeigen 

zukünftiger Potenziale von Forschung und Innovation“ beauftragt, die der Weiterentwicklung des 

Themenfelds diente und Beiträge zu zukünftigen Ausschreibungsschwerpunkte identifizieren sollte. 

Der Endbericht ist online verfügbar unter: 

http://www.bmvit.gv.at/bmvit/service/publikationen/innovation/mobilitaet/downloads/kombinierter_g

ueterverkehr.pdf.  

 

Die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsdienstleistung sind in die FTI-Roadmap Güter-

mobilität im F&E-Programm „Mobilität der Zukunft“ eingeflossen. Als Forschungsthemen wurden 

darin u.a. „Entwicklung neuer und Optimierung bestehender Umschlagsprozesse an multimodalen 

Knoten“, „Konzeption neuer Modelle zur Integration umweltfreundlicher Verkehrsträger“ und „Ent-

wicklung von Konzepte und Lösungen im Eisenbahngüterverkehr in der First/Last Mile“ genannt, 

welche im weiteren Sinne alle zur Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene beitragen und 

von 2016-2020 im F&E-Programm „Mobilität der Zukunft“ ausgeschrieben werden. 

 

 

Zu Frage 5: 

 Warum wurden bei der SCHIG nach Bekanntwerden von Ungereimtheiten bei ihren Ab-

rechnungskontrollen in der Höhe von 1,44 Millionen Euro, die Empfehlung des RH, die Ab-

rechnungen der Jahre 2011 und 2012 ebenfalls zu überprüfen, nicht umgesetzt? 
 
Ausgangspunkt war die Empfehlung im Rechnungshof-Bericht „Nachhaltiger Güterverkehr - Inter-

modale Vernetzung“, dessen Prüfergebnis im September 2011 dem bmvit zugeleitet wurde, wo-

nach bei der Abgeltung gemeinwirtschaftlicher Leistungen im Güterverkehr die Datenerhebung bei 

den Privatbahnen mit derselben Qualität vorzunehmen wäre wie bei der RCA AG. Diese Empfeh-

lung wurde durch die im Dezember 2012 erfolgte Umstellung von gemeinwirtschaftlichen Leistun-
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gen Güterverkehr auf eine notifizierte Schienengüterverkehrsförderung  mit elektronischer Abrech-

nung vollinhaltlich umgesetzt. Darüber hinaus waren vom bmvit für den Zeitraum vor Dezember 

2012 auch weitere nachträgliche Überprüfungen der Privatbahnen veranlasst worden, sodass 

auch die Privatbahnen hinsichtlich der Abrechnungen von gemeinwirtschaftlicher Leistungen Gü-

terverkehr und nach denselben Maßstäben durch die SCHIG mbH überprüft wurden wie die RCA 

AG. 

 

In weiterer Folge erkundigte sich der Rechnungshof im Rahmen der Follow-up-Prüfung „Nachhalti-

ger Güterverkehr - Intermodale Vernetzung“  im Dezember 2014, wann und für welche Jahre vom 

bmvit Überprüfungen der Gemeinwirtschaftlichen Leistungen Güterverkehr der Privatbahnen (be-

reits mit Anfang Dezember 2012 ausgelaufen und durch Schienenverkehrsförderung ersetzt) ver-

anlasst wurden. Aus der Antwort des bmvit vom Dezember 2014 ergab sich, dass es bei einer Pri-

vatbahn im Rahmen der vom bmvit für das Jahr 2011 beauftragten nachträglichen Überprüfung 

Abweichungen festgestellt wurden. Dies nahm der Rechnungshof zum Anlass, im Jahr 2015 die 

Empfehlung auszusprechen, das bmvit solle im Zusammenhang mit den bereits im Dezember 

2012 ausgelaufenen gemeinwirtschaftlichen Leistungen Güterverkehr für die genannte Privatbahn, 

die bereits betreffend 2011 überprüft worden war, nochmals (im Jahr 2015) eine Überprüfung der 

Abrechnung des Jahres 2012 veranlassen. Es darf klargestellt werden, dass der in der Anfrage 

genannte Betrag in Höhe von 1,44 Mio. Euro die gesamte Abweichung für sämtliche in den Jahren 

2011 und 2012 überprüfte Privatbahnen und nicht den Abweichungsbetrag für jene im Jahr 2011 

überprüfte Privatbahn darstellt, auf die sich die Rechnungshofempfehlung bezieht, zusätzlich eine 

weit zurückliegende Jahresabrechnung überprüfen zu lassen. 

 

Das entsprechende Prüfergebnis des Rechnungshofs wurde dem bmvit im März 2015 zugeleitet. 

Die Empfehlung des Rechnungshofs jene Privatbahn, die 2011 bereits geprüft wurde, nunmehr (im 

Jahr 2015) nochmals betreffend die Abrechnung 2012 prüfen zu lassen, wurde daher vom bmvit 

als nicht zielführend erachtet. 

 

 
 

 

Alois Stöger 
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